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Beiblatt zur Par18mentskorrespondenz 120 Mai 1961 

Lnfrageb e antwortung 

l~uf d.ie l~nfragG der Lbgc'ordneten Dr. van Ton gel und Geno ssen9 

betreffend Noveliierung d("s KrankoMtal t rmgoset zos, ist folgende Lntwort 

dos Bundesministers für soziale Verlival tung Pro k s c heingelangt: 

In der vorliegenden lmfrngec wird gemäss § 65 der Geschäftsordnung. 

des Nationalrates an mich die Frage gestellt, ob ich bereit bin, dem 

Na tionalrat ohebaldig einen Entvmrf für eine Novelle zum Krankenanstal ten­

gesetz vorzulegen, welche diü erforderliche Klarst ellung hinsicht lich (ler 

Loitung einer Krankenansta~t einwandfrei sicherstellt. 

In Bßantwortung dieser L.nfrage beehre ich mich, folgendes mit zuteilen: 

Die Regelung der Leitung der Krankenanstalten ist ein dem Ve~val­

tungsgebiet Krankenanstaltenwesen zugehörendes Problem. Für eine richtige 

Beurteilung dieser Frage halte ich es daher für unumgänglich? von der Bo­

trochtung der hinsichtlich dieser Materie gegobenen verfassungsrechtlichen 

Kompetenzlage auszugehen. 

l~US dem gesamten Komplex "Heil- und Pflegeanstalten" kommt dem Buncl 

gemäss l~rt .12 Abs.l Z.2 B .-VG. nur die Gesetzgebung über die Grundsätze 

zu, während die Erlassung der .tusführungsgesetze und die Vol~ziehung Lancles­

sacho ist. Eine Vollzugskompetenz in Lngelegenheiten der Krankenanstalten 

steht, dem Bund,,- ausgenommen clie Handhabung der sanitären Lufsicht nach 

Art.lO Lbs.l Z.12 B~G. - nicht zu. In Ansehung dieser verfassung~echtli-, ,. 

chen Gegebenheiten darf eine bundesgeSGtzliche Regelung betreffend die 

Errichtung und den Betrieb von Kral~e~nstRlten lediglich grundsätzliche 

Bestimmungen zum Inhalt'habem sie st(')llt somit bloss die Grundlage für die 

.LlusführungeEletze der Länder dar, in welchen unt er Bedachtnahme auf die 

Eig0nart der im jewei11gen Bu:tldcsland bestehenden Krankenanstalten die nähe­

ron Bestimmungen zu erlassen sind. Hieraus ergibt sich, dass die vom Buno. 

aufgestellten Grundsätze ,über die Errichtung und den Betrieb von Kranken­

anstalten k~ine unmittelbar anwendbaren Rechtsnormen sind. 

Da mit dem Krankenanstaltengesetz des Bundes im Sinne des Lrt 012 

Lbs.l Z~2 B.~VG. hinsichtlich des Betriebes und dar Leitung von Kranken­

anstalten sohin nu~ Grundsätze für die Landesgosetzgebung aufgestellt 

worden sind, kann der in der Lnf:I'age erh9bene Vorwurf, das Gesetz habG keine .' 

klal'o Vorschrift in Beziehung auf die zweckmässige Leitung der Krankenan­

stalten getroffen, nur, dahin verstanden werden, dass in ihm die Grundsätze 

nicht aus.reichend klar festgelegt sind, um ols geeignc·te Grundlago für eine 

entsprechende 1l.usführungsgesetz'gebung der Länder zu dienen" 
, . 
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Hiezu darf ich feststellen, dass b oreits alle Bundesländer in L.us­

führunG' der im Krankenanstalti:mgese tz festgc?legten Grundsätze das Krankon­

anstaltenwesen für ihren Bereich gi3set zlich neu geregelt haben. Es i8 Je mir 

abor nicht 1:J ekannt, dass in irgendeinem Bundeslancl be i der Erlassung di ~Jsor 

Lusführungsgeset zo deshalb Schwierigkeiten auf getroten sind, weil otwa dio 

im Krankenanstaltengesetz des Bundos ;miedorgelegton Grundsätze üb~r die 10i-

,tungsbefugnisso in Krankenanstalten nicht klar genug gefasst wordon sind. 

Ich möchte in diesem ZuspmmnnhEmg darauf hinweisen, dass os sich bei 

dom vom Nationalrat am 18. J)(;zomb,."r 1956 boschlosS'3nen Krankenanstaltengesetz 

nicht um· ei>~e Gesetz-3svorlage OJ,r Bundesr,aci'3rung, sondern um einen von 

1cbgl.:ord.neten nach § 17 dar Geschäftsordnung dem Hohen Haus als Ini t~ativ­

an'üT.ag zugeleiteten Gesetzesentwurf gehRnde lt hat (siehe Bericht uncl Lntrag 

'des lülSschusses für soziale Vorwal tung, 164 dor Beilage n zu don Stenogra­

phischen Protokollen dos NationalrEltes, VIII.G.F e ). Bei den J~usschussbGratun.­

gen wux'de die Frage der 1:cufstellung der Grundsätze über den Betriol:J und die 

IJoitung von Krankonnnstalten meines Wissens unt;~T besonderer Bedachtnahme , 

auf die von den "~ändoril, Städten und Gemeinden vorgebrpchten Wünsche bohandelt, 

Im Einblick darauf, dass die vo rgenannt en Gubiet skörperschaftolJ die 

Hauptträger der österrclichischen Spi tälGr sind und ihre SteI1ungnabmen" wie 

oben ango führt , bei dEm liusschussboratungen 'des Krankenanstaltongesetz8s auch 

eüLl besondoc:>e Würdigungorfahren haben, haI te ich es für notwendig, vo rerst 

elio Meinu11g dieser St"llen zur Frage einer allfälligen Novellierung dos 

KrankonanstaltengesetzGs hinsichtlich der Grundsätze über die Leitung dar 

Krnl1konanstalten einzuholene 

-.-.-.-.-
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